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NIEDERSÄCHSISCHES 

OBERVERWALTUNGSGERICHT 

 

Az.: 4 LB 152/13 
  4 A 892/11 

BESCHLUSS 

 

In der Verwaltungsrechtssache  

1. der Frau A. B.,  
                                                                                             Klägerin und 
                                                                                             Berufungsklägerin, 

2. des Herrn C. B.,  
     
                                                                                             Kläger, 

Proz.-Bev. zu 1 und 2: Rechtsanwältin Heinssen,  
                  Lühe 43, 21635 Jork, 
 

g e g e n  

den Landkreis Stade,  
vertreten durch den Landrat,  
Am Sande 2, 21682 Stade,  

Beklagter und  
Berufungsbeklagter,  

Streitgegenstand: Kindertagespflege (Kostenbeiträge) 
- Antrag auf Zulassung der Berufung - 

hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht - 4. Senat - am 29. September 2015 

beschlossen:  
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Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Klägerin und der Be-
klagte den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt 
haben. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Stade - 4. Kammer - 
vom 29. Februar 2012 ist insoweit unwirksam.  
 
Im Übrigen wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Stade - 
4. Kammer - vom 29. Februar 2012 auf die Berufung der Kläge-
rin geändert und neu gefasst. 
 
Das Verfahren wird eingestellt, soweit der Kläger die Klage zu-
rückgenommen hat. 
 
Der Bescheid des Beklagten vom 30. Juni 2011 in der Gestalt 
des Änderungsbescheides vom 19. Februar 2014 wird aufge-
hoben, soweit Kostenbeiträge festgesetzt worden sind. 
 
Der Beklagte und der Kläger tragen die außergerichtlichen Kos-
ten des erstinstanzlichen Verfahrens jeweils zur Hälfte. Der Be-
klagte trägt die außergerichtlichen Kosten des Berufungsverfah-
rens. Gerichtskosten werden nicht erhoben. 
 
Dieser Beschluss ist hinsichtlich der Kostenentscheidung vor-
läufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch 
Sicherheitsleistung in Höhe der vollstreckbaren Kosten abwen-
den, wenn nicht die Klägerin vorher Sicherheit in Höhe des zu 
vollstreckenden Betrages leistet. 
 
Die Revision wird nicht zugelassen. 
 
 
 
 
 

    G r ü n d e 

 

            I. 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Heranziehung zu Kostenbeiträgen für die Förde-

rung ihrer Tochter D. in Kindertagespflege. 

Am 29. April 2011 beantragten die Kläger bei dem Beklagten die finanzielle Förderung 

der Betreuung ihrer am 31. März 2010 geborenen Tochter in Kindertagespflege ab 

dem 1. April 2011. Dabei gaben sie an, dass die Betreuung donnerstags und freitags in 

der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr benötigt werde und gegebenenfalls weiterer Bedarf 

bestehe.  
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Durch Bescheid vom 30. Juni 2011 bewilligte der Beklagte der Klägerin die Förderung 

ihrer Tochter in Kindertagespflege für die Zeit vom 1. April 2011 bis zum 31. März 

2012. Zugleich setzte er Kostenbeiträge von 230,- EUR monatlich fest. 

Am 18. Juli 2011 haben die Kläger Klage erhoben. 

Im Laufe des Klageverfahrens hat der Kläger seine Klage zurückgenommen. 

Zur Begründung ihrer Klage hat die Klägerin im Wesentlichen folgendes geltend ge-

macht: Der Beklagte könne Kostenbeiträge nicht verlangen, weil seine Satzung über 

die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege vom 22. Juni 2009 nichtig 

sei. Da es sich bei den Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der 

Förderung in Kindertagespflege um Benutzungsgebühren im kommunalabgabenrecht-

lichen Sinne handele, seien die Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalabgaben-

gesetzes (NKAG) maßgeblich. Es fehle aber bereits an der danach erforderlichen Ge-

bührenkalkulation. Außerdem sei entgegen der Maßgabe des § 5 Abs. 2 Satz 2 NKAG 

keine Kalkulationsperiode festgelegt worden. Die pauschale Festlegung von Elternbei-

trägen ohne konkrete Berechnung finde auch in § 90 Abs. 1 SGB VIII keine Grundlage. 

Die Satzung verletze außerdem gebührenrechtliche Grundsätze, weil die Höchstge-

bühr die tatsächlichen Kosten abzüglich der Landeszuschüsse übersteige. Der Beklag-

te habe nicht berücksichtigt, dass das Land ihm einen nicht unwesentlichen Teil der 

Kosten erstatte. Zweck dieser Förderung sei nicht die Begünstigung des Beklagten, 

sondern die Gewährleistung der finanziellen Gleichbehandlung der Kinderbetreuung in 

Tagespflege und in Tageseinrichtungen. Die Satzung verstoße weiterhin gegen das 

Verbot der Quersubventionierung, weil die Elternbeiträge der höchsten Einkommens-

stufen mit dem Kostenausfall bei einkommensschwachen Familien verrechnet würden. 

Die Satzung stehe schließlich auch wegen der fehlenden Ermessensausübung zur 

Geschwisterermäßigung mit den Vorgaben des § 90 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII nicht im 

Einklang.  

Die Klägerin hat beantragt,  

den Bescheid des Beklagten vom 30. Juni 2011 aufzuheben, 
soweit ein Kostenbeitrag festgesetzt worden ist. 
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Der Beklagte hat beantragt, 

                    die Klage abzuweisen, 

und geltend gemacht, dass die Heranziehung der Klägerin zu einem Kostenbeitrag 

nicht zu beanstanden sei. Seine Kostenbeitragssatzung berücksichtige die Vorgaben 

des § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII, wonach die Kostenbeiträge für Kindertagespflege zu 

staffeln seien und als Kriterien insbesondere das Einkommen, die Anzahl der kinder-

geldberechtigten Kinder in der Familie und die tägliche Betreuungszeit in Betracht kä-

men. Als Ausgangspunkt für die Bemessung der Höhe der Kostenbeiträge habe ihm 

die vom Gesetzgeber bei Erlass des Kinderfördergesetzes vom 10. Dezember 2008 

getroffene Feststellung gedient, dass etwa 25 % der Ausgaben für Kinder unter drei 

Jahren durch Kostenbeiträge gedeckt würden und die verbleibenden 75 % zu etwa 

gleichen Teilen durch den Bund, das Land und die Kommune zu decken seien. Daher 

habe er die durchschnittlichen Kosten einer Betreuungsstunde berechnet  und unter 

Berücksichtigung etwaiger Einnahmeausfälle einen Deckungsgrad von 30 % ange-

setzt. Weiterhin sei er davon ausgegangen, dass das mittlere Jahresfamiliennettoein-

kommen zwischen 24.000,- EUR und 29.000,- EUR liege. Die Kostenbeiträge seien 

daher so festgesetzt worden, dass in der mittleren Einkommensgruppe 4 bei einem 

mittleren Betreuungsumfang etwa 30 % der Kosten gefordert werden. Davon ausge-

hend habe er die Einkommensstaffelungen vorgenommen. Das Gebot, dass der Kos-

tenbeitrag die tatsächlichen Kosten nicht überschreiten dürfe, sei ebenfalls beachtet 

worden. Den in der Satzung enthaltenen Fehler bei niedrigem Betreuungsumfang und 

hohem Einkommen korrigiere er im Verwaltungsverfahren. Die Kostenbeitragssatzung 

verstoße überdies nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Schließlich sei auch die Rüge der 

Klägerin, dass der Satzung keine rechtmäßige Kalkulation zugrunde gelegen habe und 

gebührenrechtliche Grundsätze verletzt würden, unbegründet. Die Klägerin beziehe 

sich auf Regelungen und Grundsätze, die für die Kalkulation öffentlich-rechtlicher Ge-

bühren, nicht aber für die Erhebung von Kostenbeiträgen für Angebote der Kinderta-

gespflege Geltung beanspruchten. Die Kostenbeitragssatzung setze keine Gebühren 

im abgabenrechtlichen Sinne fest.  

 

Das Verwaltungsgericht hat durch Urteil vom 29. Februar 2009 das Verfahren einge-

stellt, soweit der Kläger die Klage zurückgenommen hat, und die Klage im Übrigen mit 

der Begründung abgewiesen, der angefochtene Kostenbeitragsbescheid sei rechtmä-

ßig und verletzte die Klägerin nicht in ihren Rechten. Rechtsgrundlage für die Heran-

ziehung der Klägerin zu einem Kostenbeitrag sei § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII in 
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Verbindung mit der Kostenbeitragssatzung des Beklagten. Nach § 90 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 SGB VIII könnten Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme von Angeboten der 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege nach den §§ 22 

bis 24 SGB VIII festgesetzt werden. Von dieser Möglichkeit habe der Beklagte durch 

den Erlass der Kostenbeitragssatzung vom 22. Juni 2009 Gebrauch gemacht. Diese 

Satzung begegne weder formellen noch materiellen Bedenken. Der pauschalierte Kos-

tenbeitrag für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Ta-

gespflege sei entgegen der Auffassung der Klägerin keine Abgabe im Sinne des 

NKAG, insbesondere keine Benutzungsgebühr. Nach § 5 Abs. 1 NKAG könnten Be-

nutzungsgebühren als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtun-

gen erhoben werden. Bei den einzelnen Tagespflegepersonen und dem Angebot der 

Kindertagespflege als solches handele es sich indessen nicht um öffentliche Einrich-

tungen. Stelle der für die Betreuung eines Kindes in Kindertagespflege verlangte Kos-

tenbeitrag aber keine Benutzungsgebühr im Sinne des NKAG dar, habe der Beklagte 

die Kostenbeiträge nicht anhand einer Kalkulation im engeren Sinne ermitteln müssen. 

Die Kostenbeitragssatzung der Beklagten sei allerdings an den Maßgaben des § 90 

Abs. 1 Satz 2 SGB VIII zu messen. Diese seien jedoch beachtet worden, weil die Kos-

tenbeitragssatzung eine Staffelung der Kostenbeiträge nach Einkommen, Anzahl der 

kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und Betreuungsumfang vorsehe. Der Sat-

zungsgeber habe auch die allgemeinen verfassungsrechtlichen Grenzen, die sich ins-

besondere aus dem Gleichheitssatz, dem Schutzgebot der Familien und dem Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz ergeben, beachtet. Der Einwand der Klägerin, dass sie bei 

einer Betreuung ihrer Tochter in einer Kindertageseinrichtung einen geringeren Beitrag 

als bei der Betreuung in Kindertagespflege zu leisten hätte und hierdurch der Gleich-

heitssatz verletzt werde, greife nicht durch. Die Kostenbeitragssatzung wahre auch den 

aus dem allgemeinen Gleichheitssatz folgenden Grundsatz der Abgabengerechtigkeit. 

Zwar könne es in einigen Fällen, insbesondere bei hohem Einkommen und niedrigem 

Betreuungsumfang, dazu kommen, dass der in der Kostenbeitragssatzung festgesetzte 

Kostenbeitrag die tatsächlichen Leistungen an die Tagespflegeperson überschreite. 

Bei der Heranziehung zu einem Kostenbeitrag nach § 90 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII han-

dele es sich jedoch um eine pauschalierte Kostenbeteiligung, die regelmäßig die Ge-

fahr mit sich bringe, dass es in einzelnen Fällen zu “Ungereimtheiten“ kommen könne. 

Diesem Umstand trage der Beklagte durch seine Verwaltungspraxis Rechnung, den 

sich aus der Kostenbeitragssatzung ergebenden Kostenbeitrag auf die tatsächlich ent-

standenen Kosten zu beschränken. Zwar wäre es zur Vermeidung von Missverständ-

nissen und Irritationen bei den Erziehungsberechtigten wünschenswert, die “Decke-
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lung“ in die Kostenbeitragssatzung aufzunehmen. Die fehlende Regelung mache die 

Satzung indessen nicht unwirksam. Die tatsächlichen Kosten seien entgegen der Auf-

fassung der Klägerin auch nicht dergestalt zu ermitteln, dass die Landeszuwendungen 

von den Geldleistungen an die jeweilige Tagespflegeperson abzusetzen seien. Nach 

den im streitgegenständlichen Zeitraum geltenden Fördergrundsätzen gewähre das 

Land Zuwendungen für die Verbesserung des qualitativen und quantitativen Betreu-

ungsangebots in Kindertagespflege insbesondere für unter Dreijährige. Diese Zuwen-

dungen würden nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haus-

haltsmittel im Rahmen einer Projektförderung als Festbetragsfinanzierung gewährt. 

Aus den Fördergrundsätzen ergebe sich eindeutig, dass die Zuwendungen für Kinder-

tagespflegepersonen nicht für den konkreten Einzelfall gewährt würden, sondern die 

Jugendhilfeträger bei der Durchführung der Aufgabe der Kindertagespflege unterstüt-

zen sollten, wobei die geleisteten Betreuungsstunden lediglich als Berechnungsgrund-

lage dienten. Die Klägerin könne auch nicht mit ihrem Einwand durchdringen, dass die 

in der Kostenbeitragssatzung vorgesehenen Kostenbeiträge willkürlich festgesetzt 

worden seien. Der Beklagte habe die Kostenbeiträge so festgesetzt, dass in der mittle-

ren Einkommensgruppe 4 bei mittlerem Betreuungsumfang ca. 30 % der Ausgaben 

gefordert werden. Davon ausgehend habe er Staffelungen anhand der Kriterien Ein-

kommen, Zahl der Kinder im Familienhaushalt und Betreuungsumfang vorgenommen. 

Diese Vorgehensweise des Beklagten genüge den Anforderungen an die Berechnung 

und Festlegung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege. Ohne Erfolg mache die 

Klägerin auch geltend, dass die Kostenbeitragssatzung gegen § 90 Abs. 1 SGB VIII 

verstoße, weil sie eine Geschwisterermäßigung nur für zeitgleich in Kindertagespflege 

betreute Geschwisterkinder vorsehe und nicht auch für Geschwisterkinder, die zeit-

gleich in Tagespflege und in einer Tageseinrichtung betreut werden. Die bundesrechtli-

che Regelung in § 90 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII verpflichte den Träger der öffentlichen 

Kinder- und Jugendhilfe nicht dazu, eine Geschwisterermäßigung zu gewähren. 

Gegen diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts richtet sich die Berufung der Klä-

gerin, die der Senat durch Beschluss vom 21. Juni 2013 (4 LA 102/12) wegen ernstli-

cher Zweifel an der Richtigkeit des klageabweisenden Urteils infolge eines Verstoßes 

der Kostenbeitragssatzung des Beklagten vom 22. Juni 2009 gegen den Grundsatz der 

Abgabengerechtigkeit zugelassen hat. 

Im Laufe des Berufungsverfahrens hat der Kreistag des Beklagten in seiner Sitzung am 

9. Dezember 2013 eine neue Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die 
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Kindertagespflege beschlossen. Diese im Amtsblatt für den Landkreis Stade vom 

12. Dezember 2013 bekannt gemachte Satzung enthält u. a. folgende Bestimmungen: 

 

§ 2 
Kostenbeitragspflicht 

 
Für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von 
Kindern in Kindertagespflege nach §§ 23 und 24 SGB VIII wird 
gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII ein öffentlich-rechtlicher Kos-
tenbeitrag in pauschalierter Form erhoben. 
 
 

§ 4 
Höhe des Kostenbeitrages 

 
1. Die Höhe des monatlichen Kostenbeitrages richtet sich nach 
dem Einkommen, der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder 
in der Familie und der tatsächlichen monatlichen Betreuungs-
zeit. Der zu entrichtende Kostenbeitrag je angefangener Be-
treuungsstunde ist der Beitragsstaffelung in der Anlage zu die-
ser Satzung zu entnehmen. 
 
2. Die Beitragsstaffelung geht von einem kindergeldberechtig-
ten Kind aus. Für jedes weitere kindergeldberechtigte Kind in 
der Familie wird das maßgebende Jahresnettoeinkommen um 
2.000,- € verringert. 
 
 

§ 5 
Geschwisterermäßigung 

 
Wird ein weiteres Kind in Kindertagespflege betreut, ermäßigt 
sich der Kostenbeitrag um 50 %. Werden mehr als zwei Kinder 
in Kindertagespflege betreut, ist für die weiteren Kinder kein 
Kostenbeitrag zu leisten. Die Reihenfolge der Kinder bestimmt 
sich nach den monatlichen Betreuungsstunden, wobei das am 
längsten betreute Kind als erstes Kind gilt. 
 
 
 

§ 6 
Einkommensermittlung 

 
1. Die Eltern oder der Elternteil, bei dem das Kind lebt, haben 
dem Jugendamt das Einkommen anzugeben und nachzuwei-
sen. Werden keine Angaben gemacht oder keine ausreichen-
den Nachweise vorgelegt, erfolgt eine Einstufung in die Stufe 8 
der Anlage. 
 
2. Die Eltern bzw. der Elternteil bei dem das Kind lebt, die Leis-
tungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem 
Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II), dem Zwölften Sozialge-
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setzbuch (SGB XII) oder nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) beziehen, haben für die Dauer des nachgewie-
senen Bezuges keinen Kostenbeitrag zu leisten. 
 
3.  Als Einkommen im Sinne dieser Satzung gelten die positiven 
Nettoeinkünfte aus den Einkunftsarten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 
bis 6 Einkommensteuergesetz (EStG), die sich aus dem Brutto-
einkommen abzüglich der steuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Abzüge ergeben, bzw. der Gewinn. Ein Ausgleich 
mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des 
zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig.  
 
4. Dem Einkommen nach Abs. 3 sind steuerfreie Einkünfte, Un-
terhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebensunterhal-
tes und der Wohnkosten bestimmten öffentlichen Leistungen für 
die Eltern bzw. dem Elternteil und die kindergeldberechtigten 
Kinder hinzuzurechnen. Das Kindergeld zählt nicht zum Ein-
kommen. Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz werden nur berücksichtigt, soweit es einen Betrag 
von monatlich 300,-- € überschreitet.  
5. Maßgebend für die Ermittlung des Kostenbeitrages ist das 
Jahreseinkommen. Hierbei sind die Einkommensverhältnisse 
zu Beginn der Tagespflege zugrunde zu legen. Zu erwartende 
Änderungen sowie voraussichtliche Sonder- und Einmalzahlun-
gen sind zu berücksichtigen.  
 
6. Wesentliche Änderungen in den Einkommensverhältnissen 
sind dem Jugendamt unverzüglich mitzuteilen. Als wesentlich 
gelten Änderungen insbesondere dann, wenn sie zu einem 
Wechsel in der Beitragsstufe führen. Der Kostenbeitrag kann 
bei wesentlichen Änderungen neu berechnet werden.  
7. Der Landkreis Stade ist berechtigt, die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Eltern bzw. des Elternteils jährlich 
zu überprüfen. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.07.2009 in Kraft. Dafür tritt die am 
22.06.2009 beschlossene Satzung außer Kraft. 
 
 
 

Anlage 1 
der Satzung über die Erhebung 

von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege 
 

Kostenbeitragsstaffel ab 01.07.2009 
 

 

 %-Wert Jahreseinkommen Kostenbeitrag in 
Euro je Betreu-
ungsstunden 
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1 0% bis unter 16.000 € 0,00 

2 50% 16.000 € bis unter 20.000 € 0,50 

3 70% 20.000 € bis unter 24.000 € 0,70 

4 100% 24.000 € bis unter 29.000 € 1,10 

5 110% 29.000 € bis unter 34.000 € 1,20 

6 130% 34.000 € bis unter 40.000 € 1,40 

7 160% 40.000 € bis unter 48.000 € 1,70 

8 180% ab 48.000 € 1,90 

 
 
 
Der Beklagte hat im Laufe des Berufungsverfahrens durch Schriftsatz vom 19. Februar 

2014 den Bescheid vom 30. Juni 2011 aufgehoben, soweit höhere Kostenbeiträge als 

148,20 EUR monatlich festgesetzt worden sind. Die Beteiligten haben daraufhin den 

Rechtstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, soweit dieser Bescheid aufgehoben 

worden ist. 

   

Die Klägerin trägt zur Begründung ihrer Berufung im Wesentlichen Folgendes vor: Die 

Satzung des Beklagten verstoße gegen das Niedersächsische Kommunalabgabenge-

setz und allgemeine gebührenrechtliche Grundsätze, weil ihr keine ordnungsgemäße 

Kalkulation für einen bestimmten Kalkulationszeitraum zugrunde liege. Das Nieder-

sächsische Kommunalabgabengesetz sei anwendbar, weil eine öffentliche Einrichtung 

vorliege und Kostenbeiträge Gebühren eigener Art seien. Der Beklagte habe bislang 

auch keine nachträgliche Kalkulation der Gebühren anhand der tatsächlichen Kosten 

und Einnahmen vorgelegt, wie sie bei einer rückwirkenden Änderung einer Satzung zur 

Erhebung von Gebühren und Beiträgen zwingend erforderlich sei. Die Gebührendiffe-

renz zwischen der neuen und der alten Satzung betrage mehrere hundert Euro für jede 

Familie und Jahr. Bei jährlich über 300 betreuten Kindern dürfte es sich um eine erheb-

liche sechsstellige Summe handeln, die in der nachträglichen Kalkulation berücksichtigt 

werden müsste. Eine Kalkulation aufgrund von Prognosen reiche bei einer rückwirken-

den Änderung nicht aus. Ferner seien die Zuwendungen des Landes Niedersachsen 

aufgrund der Förderungsgrundsätze für die Gewährung von Zuwendungen zur Verbes-

serung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege unzulässigerweise nicht 

berücksichtigt worden. In die Gebührenkalkulation dürften nur die Nettokosten einflie-

ßen, die sich aus den Kosten der Tagespflegeperson abzüglich der Zuwendungen des 

Landes, die für die einzelnen Betreuungsstunden gezahlt würden, ergäben. Sie könne 

weiterhin nicht nachvollziehen, dass die Gebühren angesichts der erheblichen Zu-

schüsse des Landes Niedersachsen und der überzahlten und nicht rückerstatteten El-

ternbeiträge nicht kostendeckend seien; vielmehr sei eine erhebliche Kostenüberde-
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ckung zu vermuten. Auch die Berücksichtigung von Einnahmeausfällen sei nicht zuläs-

sig. In welcher Höhe solche Einnahmeausfälle kalkuliert worden seien, sei zudem nicht 

klar. Ferner sei die unzulässige Quersubventionierung zugunsten von Kindergarten- 

und Hortkindern sowie Kindern einkommensschwacher Eltern rechtswidrig. Außerdem 

werde der Gleichbehandlungsgrundsatz sowie das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern 

gemäß § 5 Abs. 1 SGB VIII dadurch verletzt, dass erheblich höhere Elternbeiträge für 

die Tagespflege als für Kindergärten verlangt werden. Die Satzung verstoße überdies 

gegen § 90 Abs. 1 SGB VIII, weil der Geschwisterrabatt nicht für Kinder, die zeitgleich 

in Kindertagesstätten und in Tagespflege betreut werden, gewährt werde. Der Beklagte 

sei des Weiteren nach einer Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit dem 

Land Niedersachsen vom 2. April 2010 und dem Kinderförderungsgesetz verpflichtet 

gewesen, die Elternbeiträge auf 25 % zu begrenzen. 

 

Die Klägerin beantragt sinngemäß, 

 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Stade - 4. Kammer - vom 
29. Februar 2012 zu ändern und den Bescheid des Beklagten 
vom 30. Juni 2011 in der Gestalt des Änderungsbescheides 
vom 19. Februar 2014 aufzuheben, soweit Kostenbeiträge fest-
gesetzt worden sind. 

 
 

Der Beklagte beantragt, 

 

                   die Berufung zurückzuweisen,  

 

und erwidert, seine Kostenbeitragssatzung sei entgegen der Darstellung der Klägerin 

nicht zu beanstanden. Kostenbeiträge seien keine Benutzungsgebühren im Sinne des 

§ 5 NKAG, so dass die Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 

zur Kalkulation und zu Kalkulationsperioden nicht beachtet werden mussten. Nicht um-

sonst sei in der Überschrift zu § 90 SGB VIII nur von einer pauschalierten Kostenbetei-

ligung die Rede. Bei der Ermittlung der Höhe der Kostenbeiträge habe er sich aus-

schließlich an den den Tagesmüttern gezahlten Stundensätzen für die Betreuung, die 

bis zum 31. Dezember 2013 bei 3,60 EUR lagen, und den auf Antrag gezahlten Erstat-

tungsbeträgen für Versicherungsbeiträge in Höhe von 0,66 EUR pro Stunde orientiert. 

Weitere Aufwendungen wie z. B. Schulungsaufwendungen für die Tagespflegeperson 

oder Personalaufwendungen seien bei der Ermittlung der Höhe der Kostenbeiträge 

nicht berücksichtigt worden. Ferner sei er von einer 25 %igen Deckung der berücksich-
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tigten Aufwendungen durch die Elternbeiträge ausgegangen. Daher ergebe sich ein 

durchschnittlich zu zahlender Kostenbeitrag von 1,10 EUR, den er nach Maßgabe des 

§ 90 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII gestaffelt habe. Da er vom Land Niedersachsen je Betreu-

ungsstunde durch eine qualifizierte Kraft einen Betrag von 1,68 EUR für Kinder unter 3 

Jahren und von 0,78 EUR für Kinder über 3 Jahre erhalte, verbleibe für ihn ein unge-

deckter durchschnittlicher Aufwand auf 0,82 EUR pro Betreuungsstunde. Darüber hin-

aus trage er seine eigenen Aufwendungen. Eine teilweise Rückzahlung der aufgrund 

der Kostenbeitragssatzung vom 22. Juni 2009 festgesetzten höheren Beträge an die 

Eltern, die keine Klage erhoben haben, sei nicht vorgesehen. Im Übrigen sei unter der 

Geltung der Kostenbeitragssatzung 2009 ohnehin alljährlich ein Defizit entstanden, das 

er aus eigenen Mitteln getragen habe. Das Gesamtergebnis habe sich im Jahr 2009 

auf minus 360.020,69 EUR und im Jahr 2013 auf minus 713.166,68 EUR belaufen. Die 

Satzung sei auch im Übrigen rechtmäßig. Sie verstoße insbesondere nicht gegen den 

allgemeinen Gleichheitssatz, weil zwischen der Tagespflege und Tageseinrichtungen 

derartige Unterschiede bestünden, dass eine ungleiche Behandlung in abgabenrechtli-

cher Hinsicht nicht als sachwidrig erscheine. Vor diesem Hintergrund könne auch keine 

Gleichbehandlung hinsichtlich eines eventuellen Geschwisterrabatts verlangt werden.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsak-

ten und die beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Beklagten verwiesen. 

 

 

 

                                                                    II.           

 

 

Das Verfahren ist einzustellen, soweit die Beteiligten den Rechtsstreit in der Hauptsa-

che für erledigt erklärt haben. Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist insoweit unwirk-

sam (§ 173 VwGO i.V.m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO analog).  

 

Im Übrigen ist die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der Vorinstanz begründet. 

 

Diese Entscheidung trifft der Senat nach Anhörung der Beteiligten gemäß § 130 a Satz 

1 VwGO durch Beschluss, weil er die Berufung einstimmig für begründet hält und eine 

mündliche Verhandlung nicht als erforderlich ansieht. 
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Das Verwaltungsgericht hat die Klage zu Unrecht abgewiesen. Denn der Bescheid des 

Beklagten vom 30. Juni 2011 in der Gestalt des Änderungsbescheides vom 19. Febru-

ar 2014 ist rechtswidrig, soweit Kostenbeiträge festgesetzt worden sind, und verletzt 

die Klägerin insoweit in ihren Rechten. Die Klägerin unterliegt nicht der Kostenbei-

tragspflicht, weil die rückwirkend zum 1. Juli 2009 in Kraft getretene Satzung des Be-

klagten über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege vom 9. De-

zember 2013 nichtig ist.  

 

Der Satzung fehlt schon die erforderliche eindeutige Bestimmung des für die Ermittlung 

des Jahreseinkommens maßgeblichen Zeitraums.  

 

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 der Satzung richtet sich die Höhe des monatlichen Kostenbei-

trags nach dem Einkommen, der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Fa-

milie und der tatsächlichen monatlichen Betreuungszeit. Der zu entrichtende Kosten-

beitrag je Betreuungsstunde ist nach § 4 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der Beitragsstaffel 

zu entnehmen, die in der Anlage 1 zu der Satzung enthalten ist. Diese Beitragsstaffel 

sieht acht Jahreseinkommensstufen vor. Die Höhe des monatlichen Kostenbeitrags je 

Betreuungsstunde ist demnach von der Höhe des Jahreseinkommens abhängig. Dass 

auf das Jahreseinkommen abzustellen ist, ergibt sich auch aus § 6 Abs. 5 Satz 1 der 

Satzung, der ausdrücklich bestimmt, dass das Jahreseinkommen für die Ermittlung des 

Kostenbeitrags maßgeblich ist.  

 

Wird der Kostenbeitrag daher u. a. anhand der Höhe des Jahreseinkommens bemes-

sen, muss die Satzung den für die Ermittlung des Jahreseinkommens maßgeblichen 

Zeitraum bestimmen, da weder § 90 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, der die Ermächtigungs-

grundlage für die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der Ange-

bote der Förderung von Kindern in Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 SGB VIII 

darstellt (vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 25.4.1997 - 5 C 6/96 -, DVBl. 1997, 1438; Wiesner, 

SGB VIII, Kommentar, 4. Aufl., § 90 Rn. 4 a), noch § 90 Abs. 1 Sätze 2, 3 und 4 SGB 

VIII dazu gesetzliche Vorgaben enthalten und die Regelungen in § 93 SGB VIII zur 

Berechnung des Einkommens bei der Erhebung von Kostenbeiträgen für Leistungen 

und Maßnahmen nach § 91 SGB III auf Kostenbeiträge gemäß § 90 Abs. 1 Satz 1 SGB 

VIII nicht anwendbar sind, weil § 90 Abs. 1 SGB VIII bezüglich dieser Kostenbeiträge 

eine abschließende Regelung darstellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 25.4.1997 - 5 C 6/96 -, 

DVBl. 1997, 1438; Wiesner, § 90 Rn. 15). Diesen Anforderungen genügt die Kosten-

beitragssatzung des Beklagten vom 9. Dezember 2013 nicht. Denn sie enthält keine 
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eindeutige Bestimmung des Zeitraums, der der Ermittlung des Jahreseinkommens zu-

grunde zu legen ist.  

 

Die Einkommensermittlung ist in § 6 der Kostenbeitragssatzung des Beklagten gere-

gelt. Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 der Satzung haben die Eltern oder der Elternteil, bei dem 

das Kind lebt, dem Jugendamt das Einkommen anzugeben und nachzuweisen. Nach 

§ 6 Abs. 5 Satz 2 der Satzung sind die Einkommensverhältnisse zu Beginn der Tages-

pflege zugrunde zu legen. Dabei sind zu erwartende Änderungen sowie voraussichtli-

che Sonder- und Einmalzahlungen zu berücksichtigen (§ 6 Abs. 5 Satz 3 der Satzung). 

Des Weiteren bestimmt § 6 Abs. 6 der Satzung, dass wesentliche Änderungen in den 

Einkommensverhältnissen dem Jugendamt unverzüglich mitzuteilen sind, dass Ände-

rungen insbesondere dann als wesentlich gelten, wenn sie zu einem Wechsel in der 

Beitragsstufe führen, und dass der Kostenbeitrag bei solchen Änderungen neu berech-

net werden kann. Schließlich ist der Beklagte nach § 6 Abs. 7 der Satzung berechtigt, 

die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern bzw. des Elternteils jähr-

lich zu überprüfen.  

 

Diese Satzungsbestimmungen enthalten keine eindeutige Festlegung des für die Er-

mittlung des Jahreseinkommens maßgeblichen Zeitraums.  

 

Die Regelung in § 6 Abs. 5 Satz 2 der Satzung, dass die Einkommensverhältnisse zu 

Beginn der Tagespflege der Bestimmung des Jahreseinkommens zugrunde zu legen 

sind, ist nicht eindeutig. Denn danach können die Einkommensverhältnisse in dem 

dem Beginn der Tagespflege vorangegangenen Kalenderjahr ebenso maßgeblich sein 

wie die Einkommensverhältnisse in dem 12-Monats-Zeitraum vor dem Beginn der Ta-

gespflege, die Einkommensverhältnisse in dem Kalenderjahr, in dem die Tagespflege 

beginnt, und die Einkommensverhältnisse in dem 12-Monats-Zeitraum, der auf den 

Beginn der Tagespflege folgt.  

 

Welcher dieser vier verschiedenen Zeiträume relevant sein soll, ergibt sich auch nicht 

aus den anderen Bestimmungen der Kostenbeitragssatzung des Beklagten.  

 

§ 6 Abs. 5 Satz 3 der Satzung bestimmt zwar, dass zu erwartende Änderungen sowie 

voraussichtliche Sonder- und Einmalzahlungen zu berücksichtigen sind; die vorge-

schriebene Berücksichtigung zu erwartender Änderungen sowie voraussichtlicher Son-

der- und Einmalzahlungen spricht auch dafür, dass nicht die Verhältnisse in den vor 
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dem Beginn der Tagespflege liegenden Jahreszeiträumen, sondern die bei Beginn der 

Tagespflege laufenden oder beginnenden Jahreszeiträume maßgeblich sind, weil in 

Zeiträumen, die bereits abgeschlossen sind, weder zu erwartende Änderungen noch 

voraussichtliche Sonder-  und Einmalzahlungen denkbar sind. Dem steht aber entge-

gen, dass die Eltern oder der Elternteil, bei dem das Kind lebt, nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

der Kostenbeitragssatzung dem Jugendamt das Einkommen anzugeben und nachzu-

weisen haben, was in Bezug auf laufende oder beginnende Jahreszeiträume bei Be-

ginn der Tagespflege regelmäßig nicht möglich ist. Folglich kann aus der Satzung kei-

neswegs eindeutig hergeleitet werden, dass die bei Beginn der Tagespflege laufenden 

oder beginnenden Jahreszeiträume und nicht die vor dem Beginn der Tagespflege 

liegenden Jahreszeiträume für die Einkommensermittlung maßgeblich sind. 

 

Aber selbst wenn dies anders wäre, würde es an einer hinreichenden Bestimmung des 

für die Ermittlung des Jahreseinkommens maßgeblichen Zeitraums fehlen. Denn in 

diesem Fall bliebe weiterhin unklar, ob die Einkommensverhältnisse in dem bei Beginn 

der Tagespflege laufenden Kalenderjahr oder in dem 12-Monats-Zeitraum ab Beginn 

der Tagespflege maßgebend sein sollen, weil der Satzung dazu nichts zu entnehmen 

ist.  

 

§ 6 Abs. 5 Satz 3 der Satzung gibt keinen Aufschluss darüber, welcher der beiden 

letztgenannten Zeiträume der Ermittlung des Jahreseinkommens zugrunde zu legen 

ist, weil zu erwartende Änderungen und voraussichtliche Sonder- und Einmalzahlun-

gen in beiden Fällen denkbar wären.  

 

Hinreichende Anhaltspunkte dazu lassen sich auch nicht § 6 Abs. 6 der Kostenbei-

tragssatzung entnehmen. Danach sind zwar wesentliche Änderungen in den Einkom-

mensverhältnissen, insbesondere solche, die zu einem Wechsel in der Beitragsstufe 

führen, dem Jugendamt unverzüglich mitzuteilen; liegen solche Änderungen vor, kann 

der Kostenbeitrag auch neu berechnet werden. Derartige Änderungen können aber 

nicht nur dann eintreten und berücksichtigt werden, wenn auf das bei Beginn der Ta-

gespflege laufende Kalenderjahr abzustellen ist, sondern auch dann, wenn der dem 

Beginn der Tagespflege nachfolgende 12-Monats-Zeitraum maßgebend ist. 

 

Konkrete Anhaltspunkte dafür, auf welchen dieser beiden Zeiträume bei der Ermittlung 

des Jahreseinkommens abzustellen ist, ergeben sich schließlich auch nicht aus § 6 

Abs. 1 Satz 1 der Kostenbeitragssatzung, der bestimmt, dass die Eltern oder der El-
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ternteil, bei dem das Kind lebt, dem Jugendamt das Einkommen anzugeben und nach-

zuweisen haben. Denn ein Nachweis des Einkommens bei Beginn der Tagespflege ist 

regelmäßig weder in Bezug auf das laufende Kalenderjahr noch in Bezug auf den dem 

Beginn der Tagespflege folgenden 12-Monats-Zeitraum möglich, weil bei Beginn der 

Tagespflege noch keiner dieser Zeiträume abgeschlossen ist.  

 

Sollte § 6 Abs. 5 Satz 2 der Kostenbeitragssatzung des Beklagten hingegen vor dem 

Hintergrund der Regelung in § 6 Abs. 1 Satz 1 der Satzung dahingehend auszulegen 

sein, dass nicht die Einkommensverhältnisse in den bei Beginn der Tagespflege lau-

fenden oder beginnenden Jahreszeiträumen, sondern die Verhältnisse in den vor dem 

Beginn der Tagespflege liegenden Jahreszeiträumen maßgebend sind, wäre die Sat-

zung ebenfalls nicht hinreichend bestimmt. Denn in diesen Fall bliebe unklar, ob auf die 

Einkommensverhältnisse in dem dem Beginn der Tagespflege vorangegangenen Ka-

lenderjahr oder in dem Jahreszeitraum vor dem Beginn der Tagespflege abzustellen 

wäre.  

 

Nach alledem kann der Kostenbeitragssatzung keine eindeutige Bestimmung des für 

die Ermittlung des Jahreseinkommens maßgeblichen Zeitraums entnommen werden.  

 

Die Kostenbeitragssatzung des Beklagten ist darüber hinaus auch deshalb zu bean-

standen, weil unklar ist, ob bei einer Tagespflege über mehrere Jahre stets auf die zu 

Beginn der Tagespflege bestehenden Einkommensverhältnisse abzustellen ist. Zwar 

ist die Regelung in § 6 Abs. 5 Satz 2 der Satzung, wonach die Einkommensverhältnis-

se zu Beginn der Tagespflege der Ermittlung des Jahreseinkommens zugrunde zu le-

gen sind, für sich genommen eindeutig. Ob diese Regelung auch bei einer Tagespflege 

über mehrere Jahre uneingeschränkt gilt, ist aber fraglich. Nach § 6 Abs. 7 der Kosten-

beitragssatzung ist der Beklagte berechtigt, die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-

hältnisse der Eltern bzw. des Elternteils jährlich zu überprüfen. Eine alljährliche Über-

prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse ergibt indessen kaum Sinn, wenn ausschließ-

lich die Einkommensverhältnisse zu Beginn der Tagespflege maßgeblich sind. Unein-

geschränkt sinnvoll ist eine jährliche Überprüfung nur dann, wenn die Ergebnisse die-

ser Überprüfung auch für die Bemessung des Kostenbeitrags relevant sind, was wiede-

rum nur dann der Fall wäre, wenn bei einer Tagespflege über mehrere Jahre nicht 

ausschließlich auf die Einkommensverhältnisse zu Beginn der Tagespflege abzustellen 

wäre, sondern für das erste Jahr der Tagespflege die Einkommensverhältnisse bei 

Beginn der Tagespflege und für die weiteren Jahre der Tagespflege die dann beste-
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henden Einkommensverhältnisse maßgeblich wären. Eine dahingehende eindeutige 

Bestimmung lässt sich der Kostenbeitragssatzung des Beklagten aber nicht entneh-

men. Daher bleibt unklar, ob bei einer Tagespflege über mehrere Jahre stets auf die zu 

Beginn der Tagespflege bestehenden Einkommensverhältnisse abzustellen ist. Folg-

lich ist die Satzung auch insoweit nicht hinreichend bestimmt. 

 

Schließlich ist auch § 6 Abs. 3 Satz 1 der Kostenbeitragssatzung aus mehreren Grün-

den zu beanstanden.  

 

Nach dieser Bestimmung gelten die positiven Nettoeinkünfte aus den Einkunftsarten 

gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 EStG, die sich aus dem Bruttoeinkommen abzüglich der 

steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Abzüge ergeben, bzw. der Gewinn als Ein-

kommen im Sinne der Satzung. Damit werden positive Nettoeinkünfte aus den Ein-

kunftsarten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 EStG, die sich aus dem Bruttoeinkommen 

abzüglich der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Abzüge ergeben, und der 

Gewinn als Einkommen gleichgestellt, obwohl es sich bei dem Gewinn nicht um Netto-

einkünfte, sondern nach der Definition in § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG um einen Betrag von 

Steuern handelt. Eine solche Gleichstellung verstößt zweifelsohne gegen den Gleich-

behandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG, weil ein sachlicher Grund für eine Gleich-

stellung von Netto- und Bruttoeinkünften nicht besteht.  

 

Ein Gleichheitsverstoß läge aber auch dann vor, wenn man § 6 Abs. 3 Satz 1 der Kos-

tenbeitragssatzung des Beklagten entgegen seinem eindeutigen Wortlaut dahingehend 

auslegen könnte, dass von dem Gewinn ebenso wie von dem Bruttoeinkommen steu-

er- und sozialversicherungsrechtliche Abzüge vorzunehmen sind. Zwar fallen auch bei 

einem Gewinn steuerrechtliche Abzüge an. Entsprechendes gilt für sozialversiche-

rungsrechtliche Abzüge indessen regelmäßig nicht, weil Erwerbstätige, die einer selb-

ständigen Arbeit nachgehen oder einen Gewerbetrieb bzw. einen land- oder forstwirt-

schaftlichen Betrieb führen und damit einen Gewinn erzielen, regelmäßig nicht oder 

jedenfalls nicht umfassend sozialversicherungspflichtig sind und weil Aufwendungen 

für freiwillige Versicherungen zur Abdeckung der Risiken von Krankheit und Arbeitslo-

sigkeit sowie zur Deckung der Kosten des Lebensunterhalts nach der Beendigung der 

Berufstätigkeit weder sozialversicherungsrechtliche Abzüge sind noch derartigen Ab-

zügen ohne weiteres gleichgestellt werden können. 
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Des Weiteren ist § 6 Abs. 3 Satz 1 der Kostenbeitragssatzung nicht hinreichend be-

stimmt, da unklar ist, in welchen Fällen der Gewinn als Einkommen im Sinne der Kos-

tenbeitragssatzung des Beklagten gilt. Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 1. Alt. der Satzung gel-

ten die positiven Nettoeinkünfte aus den Einkunftsarten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 

EStG als Einkommen im Sinne der Satzung. § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 EStG erfasst die 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbetrieb, selbständiger Arbeit, nicht 

selbständiger Arbeit, Kapitalvermögen sowie Vermietung und Verpachtung. Neben 

diesen Einkunftsarten gibt es nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 EStG nur die Einkunftsart der sons-

tigen Einkünfte im Sinne des § 22 EStG. Dies könnte dafür sprechen, § 6 Abs. 3 Satz 1 

der Satzung dahingehend auszulegen, dass bei Einkünften aus den Einkunftsarten des 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 EStG die positiven Nettoeinkünfte und bei sonstigen Einkünften 

im Sinne des § 22 EStG der Gewinn als Einkommen im Sinne der Satzung gelten. 

Dem steht jedoch entgegen, dass bei sonstigen Einkünften im Sinne des § 22 EStG 

nach § 2 Abs. 2 Satz 1 EStG nicht der Gewinn, sondern der Überschuss der Einnah-

men über die Werbungskosten die Einkünfte darstellt. Außerdem umfasst der in § 6 

Abs. 3 Satz 1 der Satzung verwandte Begriff der Nettoeinkünfte aus den Einkunftsarten 

gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 EStG auch alle Einkunftsarten, in denen die Gewinne die 

Einkünfte sind, nämlich die Einkunftsarten Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb 

und selbständige Arbeit (§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 EStG). Dies legt es nahe, § 6 Abs. 3 

Satz 1 der Satzung dahingehend auszulegen, dass die positiven Nettoeinkünfte nur bei 

den Einkommensarten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 EStG und der Gewinn bei den 

Einkunftsarten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 EStG als Einkommen gelten soll. Einer 

solchen Auslegung steht aber der Wortlaut der Bestimmung entgegen. Folglich lässt 

die Satzung eine eindeutige Regelung darüber vermissen, in welchen Fällen der Ge-

winn und in welchen Fällen die Nettoeinkünfte als Einkommen im Sinne der Satzung 

maßgeblich sein sollen. 

 

Die vorstehenden Mängel haben die Gesamtnichtigkeit der Kostenbeitragssatzung des 

Beklagten vom 9. Dezember 2013 zur Folge, da die Satzung wegen dieser Mängel 

keine ausreichende Grundlage für die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kinderta-

gespflege darstellt. 

 

Daher kann dahinstehen, ob die Festsetzung der Kostenbeiträge je Betreuungsstunde 

in der in der Anlage 1 zur Satzung enthaltenen Kostenbeitragsstaffel mit höherrangi-

gem Recht im Einklang steht, was zwischen den Beteiligten umstritten ist. Da aller-

dings zu erwarten ist, dass der Beklagte nach dem Abschluss dieses Verfahrens eine 
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neue Kostenbeitragssatzung erlassen wird, weist der Senat vorsorglich auf Folgendes 

hin: 

 

Die Festsetzung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der 

Förderung von Kindern in Kindertagespflege nach § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII 

muss den Maßgaben des § 90 Abs. 1 Sätze 2 und 3 SGB VIII entsprechen. Danach 

sind Kostenbeiträge, die für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege zu entrichten 

sind, vorbehaltlich anderweitiger landesrechtlicher Regelungen, die in Niedersachsen 

nicht existieren, zu staffeln (§ 90 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII). Als Kriterium können dabei 

insbesondere das Einkommen, die Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der 

Familie und die tägliche Betreuungszeit berücksichtigt werden (§ 90 Abs. 1 Satz 3 SGB 

VIII). Davon ist auch der Beklagte beim Erlass seiner Kostenbeitragssatzung vom 9. 

Dezember 2013 ausgegangen. 

 

Entgegen der Auffassung der Klägerin sind dagegen die Bestimmungen des Nieder-

sächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) auf die Festsetzung von Kostenbei-

trägen nach § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII nicht anwendbar. Das Niedersächsische 

Kommunalabgabengesetz gilt zwar nach § 1 dieses Gesetzes auch für Steuern, Ge-

bühren und Beiträge, die von den Gemeinden und Landkreisen aufgrund anderer Ge-

setze verlangt werden, soweit diese keine Bestimmungen treffen. Bei den hier in Rede 

stehenden Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege handelt 

es sich jedoch um keine derartigen kommunalen Abgaben. Kostenbeiträge für die In-

anspruchnahme von Angeboten der Kindertagespflege stellen insbesondere keine Be-

nutzungsgebühren im Sinne des § 5 NKAG dar, die die Gemeinden und Landkreise als 

Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erheben. Zum einen 

unterscheiden sich Kostenbeiträge nach § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII von derarti-

gen Benutzungsgebühren schon dadurch, dass ihnen das gebührentypische Kosten-

deckungsprinzip im Sinne einer angestrebten vollständigen Deckung der Betriebskos-

ten und der gebührentypische Grundsatz der speziellen Entgeltlichkeit nicht immanent 

ist (vgl. Hess. VGH, Beschl. v. 4.3.2014 - 5 C 2331/12.N -, ESVGH 64, 211; OVG 

NRW, Beschl. v. 30.9.2005 - 12 A 2184/03 -, KStZ 2006, 34; Wiesner, § 90 Rn. 6; 

Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Stand: März 2015, Teil II, § 6 Rn. 496 a); regelmä-

ßig decken Kostenbeiträge lediglich einen Bruchteil der Betriebskosten von Tagesein-

richtungen und Kindertagespflege, während der überwiegende Teil der Betriebskosten 

von öffentlichen Kassen, insbesondere vom Land, getragen wird (vgl. Hess. VGH, Be-

schl. v. 4.3.2014 - 5 C 2331/12.N -, ESVGH 64, 211). Zum anderen werden Kostenbei-
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träge nicht als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen er-

hoben, weil bei der Kindertagespflege eine öffentliche Einrichtung als Zusammenfas-

sung personeller Kräfte und sachlicher Mittel in der Hand eines Trägers öffentlicher 

Verwaltung zur dauernden Wahrnehmung bestimmter Aufgaben der öffentlichen Ver-

waltung (vgl. dazu Rosenzweig/Freese/von Waldthausen, NKAG, Stand: Dezember 

2012, § 5 a Nr. 31 m.w.N.) nicht besteht (Senatsbeschl. v. 21.6.2013 - 4 LA 98/12 -). 

Folglich handelt es sich bei Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII 

um öffentlich-rechtliche Abgaben eigener Art (vgl. Senatsbeschl. v. 21.6.2013 - 4 LA 

98/12 -; Hess.VGH, Beschl. v. 4.3.2014 - 5 C 2331/12.N -, ESVGH 64, 211; OVG 

Münster, Beschl. v. 9.7.2012 - 12 A 778/12 -; OVG Münster, Beschl. v. 30.9.2005 - 12 

A 2184/03 -, KStZ 2006, 34; Driehaus, § 6 Rn. 496 a; Frankfurter Kommentar SGB VIII, 

7. Aufl., § 90 Rn. 1; Wiesner, § 90 Rn. 6), auf die die Bestimmungen des Niedersächsi-

schen Kommunalabgabengesetzes keine Anwendung finden (Senatsbeschl. v. 

21.6.2013 - 4 LA 98/12 -). Daher setzte die Erhebung der hier in Rede stehenden Kos-

tenbeiträge entgegen der Annahme der Klägerin keine Kalkulation nach betriebswirt-

schaftlichen Grundsätzen unter Zugrundelegung eines bestimmten Kalkulationszeit-

raums voraus, wie sie § 5 Abs. 2 NKAG für die Berechnung von Benutzungsgebühren 

vorschreibt.  

 

Bei der Erhebung von Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII ist hin-

gegen der sich aus Art. 3 Abs. 1 GG ergebende Grundsatz der Abgabengerechtigkeit 

zu beachten (vgl. Senatsbeschl. v. 21.6.2013 - 4 LA 98/12 -; Hess. VGH, Beschl. v. 

4.3.2014 - 5 C 2331/12.N -, ESVGH 64, 211; BVerfG, Beschl. v. 10.3.1998 - 1 BvR 

178/97 -, BVerfGE, 97, 332; Driehaus, § 6 Rn. 496 f). Dieser ist bei einer Kostenbei-

tragsstaffelung nach dem Einkommen der Kostenbeitragspflichtigen gemäß § 90 Abs. 

1 Satz 2 SGB VIII aber jedenfalls dann gewahrt, wenn auch der höchste Kostenbeitrag 

die anteilsmäßigen rechnerischen Kosten der Leistung des Jugendhilfeträgers nicht 

übersteigt, da dann allen Kostenbeitragspflichtigen im Ergebnis ein vermögenswerter 

Vorteil zugewendet wird und auch die Kostenbeitragspflichtigen, die den höchsten Kos-

tenbeitrag zahlen, weder zusätzlich und voraussetzungslos zur Finanzierung allgemei-

ner Lasten noch zur Entlastung sozial schwächerer Kostenbeitragspflichtiger herange-

zogen werden (vgl. BVerfG, Beschl. v. 10.3.1998 - 1 BvR 178/97 -, BVerfGE, 97, 332; 

Driehaus, § 6 Rn. 496 f). In einem solchen Fall ist auch das bundesrechtliche Äquiva-

lenzprinzip gewahrt, weil dann von einer gröblichen Störung des Ausgleichsverhältnis-

ses zwischen dem Kostenbeitrag und dem Wert der Leistung keine Rede sein kann. 
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Dieser Grundsatz der Abgabengerechtigkeit, gegen den die im Laufe des Berufungs-

verfahrens aufgehobene Satzung des Beklagten über die Erhebung von Kostenbeiträ-

gen für die Kindertagespflege vom 22. Juni 2009 verstoßen hatte, weil diese bei hohem 

Einkommen und geringer Betreuungsstundenzahl Kostenbeiträge vorsah, die den Wert 

der Tagespflege nach der eigenen Kalkulation des Beklagten teilweise erheblich über-

stiegen (vgl. dazu Senatsbeschl. v. 21.6.2013 - 4 LA 98/12 -), dürfte ebenso wie das 

Äquivalenzprinzip bei dem Erlass der Kostenbeitragssatzung vom 9. Dezember 2013 in 

Bezug auf den hier relevanten Zeitraum beachtet worden sein. Der den qualifizierten 

Tagesmüttern von dem Beklagten gemäß § 23 Abs. 2  Nr. 1 und 2 SGB VIII gezahlte 

Stundensatz betrug ab dem 1. Juli 2009 3,50 EUR, ab dem 1. Januar 2012 3,60 EUR 

und ab dem 1. Januar 2014 3,90 EUR. Die Zuwendungen des Landes Niedersachsen, 

die nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von fami-

lienfreundlichen Infrastrukturen und zur Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes 

insbesondere für unter Dreijährige vom 23. März 2007 in der Fassung vom 14. Oktober 

2009 gezahlt worden sind, beliefen sich pro Betreuungsstunde im Jahr 2009 auf 1,38 

EUR, im Jahr 2010 auf 1,56 EUR und im Jahr 2011 auf 1,68 EUR. Damit ist der höchs-

te in der Kostenbeitragsatzung festgesetzte Kostenbeitrag je Betreuungsstunde von 

1,90 EUR in den genannten Jahren selbst dann nicht kostendeckend gewesen, wenn 

man lediglich die den Tagesmüttern gezahlten Stundensätze als Kostenfaktor berück-

sichtigt und die Zuwendung des Landes Niedersachsen pro Betreuungsstunde davon 

in Abzug bringt, was entgegen der Auffassung der Vorinstanz geboten sein dürfte. 

Folglich kann von einer Verletzung des Grundsatzes der Abgabengerechtigkeit und 

des  Äquivalenzprinzips keine Rede sein. Das gilt umso mehr, als nicht nur die den 

Tagesmüttern gezahlten Stundensätze, sondern auch weitere Unkosten wie z. B die 

Leistungen des Beklagten zur Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge 

der Tagespflegepersonen zu einer Unfallversicherung und zur hälftigen Erstattung 

nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung, Krankenver-

sicherung und Pflegeversicherung nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII als Kosten-

faktoren berücksichtigungsfähig sind. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass gesetzli-

che Bestimmungen, die den Beklagten verpflichten würden, die Kostenbeiträge auf 

einen bestimmten Prozentsatz der berücksichtigungsfähigen Kosten zu begrenzen, 

nicht bestehen. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 155 Abs. 2, 161 Abs. 2 Satz 1, 188 

VwGO. 
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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i. V. m. 

§§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Revision nach § 132 Abs. 2 VwGO liegen nicht vor. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Die Nichtzulassung der Revision kann innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses 

Beschlusses beim 

Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht, 

Uelzener Straße 40, 21335 Lüneburg 

oder 

Postfach 2371, 21313 Lüneburg, 

durch Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektro-

nischer Form nach Maßgabe der Niedersächsischen Verordnung über den elektroni-

schen Rechtsverkehr in der Justiz einzulegen. Die Beschwerde muss den angefochte-

nen Beschluss bezeichnen. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach der 

Zustellung dieses Beschlusses zu begründen. Die Begründung ist bei dem Oberver-

waltungsgericht einzureichen. In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätz-

liche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwal-

tungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 

des Bundesverfassungsgerichts, von der der Beschluss abweicht, oder der Verfah-

rensmangel bezeichnet werden. Der Beschwerdeführer muss sich durch einen Rechts-

anwalt oder durch einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 

Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertrags-

staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, 

der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. In 

den in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten Angelegenheiten sind auch die in § 67 

Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 VwGO bezeichneten Organisationen einschließlich der von ihnen 

gebildeten juristischen Personen gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 VwGO als Bevoll-

mächtigte zugelassen, wobei diese durch Personen mit der Befähigung zum Richter-

amt handeln müssen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe der beiden vorgenannten Sät-

ze zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. Behörden und juristische 

Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öf-

fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Be- 
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schäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum 

Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts ein-

schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusam-

menschlüsse vertreten lassen; dabei stehen Diplomjuristen nach Maßgabe des § 5 Nr. 

6 2. Alt. RDGEG den Personen mit Befähigung zum Richteramt gleich. 

 

 

Meyer-Lang                                          Clausen                           Dr. Thorn-Christoph 

  


